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Einleitung

I. Forschungsgegenstand

Wie kann die Höhe des zu ersetzenden Schadens berechnet werden? Eine 
Frage, die für das Schadensrecht kaum fundamentaler sein könnte. Zur Er-
mittlung der Schadenshöhe bieten sich zwei Berechnungsmethoden an: Die 
konkrete und die abstrakte Schadensberechnung. Letztere beschäftigt seit 
über 150 Jahren sowohl die Gerichte als auch die Wissenschaft und reicht 
dabei sogar in die Zeit des Römischen Rechts zurück. Trotz unzähliger Ge-
richtsentscheidungen sowie einer Fülle an wissenschaftlichen Beiträgen, be-
stehen auch heute noch immer wiederkehrende Unklarheiten, die im Zusam-
menhang mit der abstrakten Berechnungsmethode auftreten. Daher nimmt 
sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, den Themenkreis rund um diese Scha-
densberechnung zu beleuchten, einen umfassenden Überblick über die damit 
zusammenhängenden Fragen zu gewährleisten und vor allem Lösungsansätze 
für die Problemstellungen zu entwickeln, die im Zuge der abstrakten Scha-
densbemessung auftreten. So soll neben den verschiedenen Erscheinungsfor-
men der abstrakten Berechnungsmethode auch die schadensrechtliche Grund-
lage erforscht und die Berechnungsparameter eines entsprechenden Scha-
densersatzanspruches ergründet werden. Die dabei zu Tage tretenden Frage-
stellungen und Erkenntnisse werden aufzeigen, dass sich die abstrakte 
Schadensbemessung wie ein roter Faden durch einen Großteil des Schadens-
rechtes zieht und bis in das „Herz“ dieses Rechtsgebietes, dem Schadensbe-
griff, vordringt. Neben diesen juristischen Faktoren sollen auch die ökonomi-
schen Hintergründe, die einer abstrakten Schadensberechnung zugrunde lie-
gen, dargestellt und deren Bedeutung für diese Berechnungsmethode skizziert 
werden. 

Basis der nachfolgenden Untersuchungen werden der Kauf- und der Miet-
vertrag bilden. Die Bedeutung des erstgenannten Vertragstypus erklärt sich 
damit, dass die abstrakte Schadensberechnung maßgeblich im Rahmen von 
Handelsgeschäften entwickelt und auch dort – gemessen an der Vielzahl der 
Gerichtsentscheidungen – am häufigsten angewandt wurde. Der Mietvertrag 
soll in der vorliegenden Arbeit als Repräsentant der Dauerschuldverhältnisse 
dienen. Hierbei wird zu klären sein, inwieweit die für den Kaufvertrag ent-
wickelten Grundsätze zu übertragen sind und welche Besonderheiten – auf-
grund des dem Mietvertrag immanenten Zeitelementes – in der Schadensbe-
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rechnung zu berücksichtigen sind. Des Weiteren wird sich die folgende Un-
tersuchung primär auf die Rechtsfolgenseite des Schadensersatzanspruches 
fokussieren. Fragestellungen, die sich auf Tatbestandsseite stellen, werden 
nur insoweit tangiert, als sie für die Berechnung der Schadenshöhe relevant 
sind.

II. Einführung in die Thematik 

Bevor eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Problemkreisen der 
abstrakten Schadensberechnung erfolgt, sollen zunächst die der Diskussion 
zugrunde liegenden Ausgangspunkte, insbesondere terminologische Aspekte, 
erläutert werden. 

1. Der Begriff der „abstrakten“ Schadensberechnung

Die ersten Schwierigkeiten stellen sich bereits bei der naheliegenden 
Frage: Was ist unter einer „abstrakten“ Schadensberechnung zu verstehen? 
Der Terminus der „abstrakten“ Schadensberechnung wird seit jeher in unter-
schiedlichster Form von Rechtsprechung und Literatur verwendet. Diese un-
einheitliche Praxis erschwert bis heute die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik. Im Wesentlichen lassen sich drei Kategorien der 
abstrakten Schadensbemessung unterscheiden: 

Die erste Gruppe kann als „abstrakte Schadensberechnung im engeren 
Sinne“ bezeichnet werden.1 Das Kernelement dieser Kategorie stellt die völ-
lige Abstrahierung des konkreten Einzelfalles dar, sodass bei der Scha-
densermittlung bewusst von den individuellen Verhältnissen des Geschädig-
ten abgesehen wird. In welcher Höhe dem Schadensersatzgläubiger tatsäch-
lich ein Schaden entstanden ist, spielt hier keine Rolle.2 Ein Gegenbeweis, 
dass der Anspruchsgläubiger doch keinen Schaden erlitten hat, ist nicht 
möglich.3 Diese Form der Schadensberechnung bedient sich wertender res-
pektive schadensobjektivierender Elemente. Daher ließe sich diese erste 
Gruppe auch als „abstrakt-objektive“ beziehungsweise „abstrakt-normative“4 

1 MünchKomm/Emmerich, 9. Aufl., 2022, Vor § 281 Rn. 25.
2 Staudinger/Höpfner, BGB, 2021, § 252 Rn. 19; MünchKomm/Oetker, BGB, 

9. Aufl., 2022, § 252 Rn. 45; Grüneberg/Grüneberg, 82. Aufl., 2023, § 288 Rn. 4.
3 Huber, Reformgutachten, Band 1, 1981, S. 647 (848); Hopt/Leyens, HGB, 

42. Aufl., 2023, § 376 Rn. 13.
4 So die Bezeichnung von: Mertens, Der Begriff des Vermögensschadens im Bür-

gerlichen Recht, 1967, S. 76 Fn. 76. Der formlose Begriff des „normativen“ Schadens 
wird als Sammelbegriff für all diejenigen Fälle verwendet, in denen aus Wertungs-
gründen von dem starren Gesamtvermögensvergleich im Rahmen der Differenzhypo-
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Schadensermittlung bezeichnen. Das primäre Ziel dieses Berechnungsmodus 
liegt damit in der Nichtanrechnung schadensmindernder Faktoren. Daher 
verwundert es nicht, dass Kritiker dieser Schadensbemessungsform eine 
Unvereinbarkeit mit der Differenzhypothese und tragenden schadensrechtli-
chen Grundsätzen diagnostizieren.5 Für die im Zuge dieser Arbeit zu unter-
suchenden Vertragstypen findet man im deutschen Privatrecht eine ausdrück-
liche Normierung dieses Berechnungsmodus lediglich bei § 376 Abs. 2 
HGB. Diese, auf Handelsgeschäfte beschränkte, Vorschrift gewährt dem 
Käufer oder dem Verkäufer im Falle einer Nichtleistung einen Differenzan-
spruch zwischen Vertragspreis und Marktpreis zur Zeit und am Ort der ge-
schuldeten Leistung, sofern der Kaufvertrag einen Fixcharakter aufweist.6 
Dadurch soll dem Gläubiger der Verkehrswert der ausgebliebenen Leistung 
durch die Zahlung des Differenzbetrages ersetzt werden, wobei schadens-
mindernde Einwendungen des Schuldners ausgeschlossen sind.7 Außerhalb 
des § 376 Abs. 2 HGB fand diese Berechnungsweise vor allem bei Vertre-
tern des objektiven Schadens Anklang.8 So könne – bezogen auf den Kauf-
vertrag – der nicht belieferte Käufer bei Anwendung dieses Schadensbegrif-
fes stets den objektiven Wert der geschuldeten Sache verlangen, sodass ihm 
in jedem Fall die Differenz zwischen Vertragspreis und höherem Verkehrs-
wert der nicht gelieferten Sache unabhängig davon zu ersetzen sei, ob ein 
Vorteilsausgleich oder ein schuldhafter Verstoß gegen die in § 254 Abs. 2 
S. 1 BGB normierte Schadensminderungsobliegenheit vorlag.9 Weitere For-
men einer abstrakten Schadensberechnung im engeren Sinne findet man im 
deutschen Privatrecht bei § 288 Abs. 1, Abs. 2 BGB, der für bestimmte Fälle 

these abzusehen ist (exemplarisch: Magnus, Schaden und Ersatz, 1987, S. 288 f.; 
Staudinger/Höpfner, BGB, 2021, Vor § 249 Rn. 41). Da aber letztlich jeder Schadens-
begriff auf der Anwendung von Gesetzesnormen basiert, ist jeder Schaden zwangs-
läufig als „normativ“ zu bezeichnen (Spickhoff, JZ 2002, 970 (973); MünchKomm/
Oetker, BGB, 9. Aufl., 2022, § 249 Rn. 23 m. w. N.). Insofern erscheint der Terminus 
„wertende“ Schadensberechnung überzeugender.

5 Siehe hier nur: MünchKomm/Emmerich, 9. Aufl., 2022, Vor § 281 Rn. 25. Dazu 
unter: 1. Kap. C. II.

6 Siehe zur Frage, ob tatsächlich eine Fixkomponente nötig ist, unter: 1. Kap. B. 
V. 3.

7 Exemplarisch: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Achilles, HGB, 4. Aufl., 2020, 
§ 376 Rn. 37.

8 So beispielsweise: Neuner, AcP 133 (1931), 277 (293 f., 302); Wilburg, JherJb 
1932, 51 (125 ff., 144 f.).

9 Zur Nichtbeachtung eines Vorteilsausgleiches: Lange/Schiemann/Schiemann, 
Schadensersatz, 3. Aufl., 2003, § 9 III 6, S. 498; Soergel/Ekkenga/Kuntz, BGB, 2014, 
13. Aufl., Vor § 249 Rn. 293; zum schuldhaften Verstoß gegen eine mögliche Scha-
densminderungsobliegenheit nach § 254 Abs. 2 S. 1 BGB: Schlegelberger/Hefermehl, 
HGB, 5. Aufl., 1982, § 376 Rn. 24; Soergel/Wiedemann, BGB, 11. Aufl., 1986, § 325 
Rn. 43.


